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Gem. § 3 Abs. 3 BauGB ist bei Flächennutzungsplänen 
ergänzend darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung 
im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfah-
ren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts- 
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlos-
sen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben.

Die Skizze stellt die ungefähre Lage des Änderungsbe-
reiches dar und dient nur zur allgemeinen Information.

i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 2352/18 

Zur Drucksache Nr. 1825/18 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 1825/18
der Sitzung des Stadtrates vom 19.12.2018

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
ALT645 „Johanniterzentrum- Andreas-
gärten“ – Abwägungs- und Satzungs-
beschluss

Genaue Fassung:

01  Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen wird beschlossen. Das Abwägungsergebnis 
mit Begründung (Anlage 5) ist Bestandteil des Be-
schlusses.

02  Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO), wird der vorhabenbezogene Bebau-
ung spl an A LT6 45 „ J ohanniter-zentr um -  
Andreasgärten“, bestehend aus der Planzeichnung 
(Anlage 2, M 1: 500) mit den textlichen Festsetzun-
gen in seiner Fassung vom 02.10.2018 und dem Vor-
haben- und Erschließungsplan (Anlage 3), als Sat-
zung beschlossen.

* * *

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 
Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die Satzung, die zusammenfassende 
Erklärung und die den Festsetzungen zu Grunde liegen-
den Vorschriften wie DIN-Normen o. ä. im Bauinforma-
tionsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 
1, 1. Obergeschoss, innerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder 
aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 08.04.2019 

i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
der Beschlüsse Jagdgenossenschaft „Auf 
der Warte“

Anlässlich der Jahreshauptversammlung am 09.04.2019 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
• Entlastung des Vorstandes und Kassenprüfers für das 

abgelaufene Jagdjahr, einstimmig.
• Beschlussfassung über die Verwendung des Reiner-

trages – Jagdjahr 2018/19:
 Der Reinertrag wird auf Grund Geringfügigkeit nicht 

zur Auszahlung gebracht und der Rücklage zugeführt.
• Auf die gesetzliche Ausschlussfrist des Auskehran-

spruches wird in diesem Zusammenhang hingewie-
sen.

• Das Protokoll der Versammlung kann beim Jagdvor-
steher nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden.

Hans-Werner Fischer ,
Vorsteher der Jagdgenossenschaft 

Einladung
der Jagdgenossenschaft Büßleben/Urbich

Alle Jagdgenossen (Eigentümer bejagbarer Grundflä-
chen) sind herzlich eingeladen zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft am Montag, dem 29. April 2019 um 
17:30 Uhr im Bürgerhaus Büßleben.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht der Jagdvorsteherin und Kassenbericht
3. Beschluss über die Entlastung von Vorstand und 

Kassenführer
4. Beschluss über die Verwendung des Reinertrags
5. Beschluss über die Satzung der Jagdgenossenschaft
6. Beschluss Wahl des Vorstands
7. Beschluss Verpachtung des Jagdbezirks
8. Verschiedenes

Die Jagdvorsteherin 

Bekanntmachung

Die Jagdgenossenschaft Marbach fasste in der Ver-
sammlung am 10.4.2019 folgende Beschlüsse:
- Der Reinertrag wird auf Antrag ausgezahlt. Nicht  

beantragte Beträge bleiben im Kassenbestand.
- Entlastung des Vorstandes und Kassenprüfer ein-

stimmig.

Der Vorstand 
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